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Ausgleichsfläche A2 Fl.Nr. 219
Gemarkung Ilmendorf
Fläche: 2.605 m²

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT  
  
1. ALLGEMEINE FESTSETZUNGEN 
 
1.1 Abstandsflächen: 
 
 Es gelten die allgemeinen Abstandsflächenregelungen. 
 
1.2 Tiefgaragen, Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen: 
 
1.2.1 Garagen und überdeckte Stellplätze sind nur innerhalb der Baufenster und Flä-

chen für Garagen zulässig. Offene Stellplätze sind auch außerhalb der Baufens-
ter zulässig.  

 
1.2.2 Die Tiefgaragen der Parzellen 1-3 sind mit einer mindestens 0,60 m dicken Erd-

überdeckung zu versehen. Die Oberkante der Überdeckung der Tiefgaragen darf 
das Niveau des im Zuge der Erschließungsmaßnahmen neu definierten Gelän-
des nicht überragen. 

  
1.2.3 Nebengebäude und Nebenanlagen im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO sind  auch 

außerhalb der Baufenster zulässig bis zu einer Gesamtgrundfläche von maximal 
20 m2. Sie müssen zur straßenseitigen Grundstücksgrenze (= Straßenbegren-
zungslinie) einen Abstand von mindestens 1,20 m einhalten. 

 
2. BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN 
 
2.1 Bauliche Gestaltung: 
 
2.1.1 Zulässig sind nur längsgerichtete, rechteckige Baukörper mit einem Seitenver-

hältnis von mindestens 1:1,2. Als Fassadenmaterial für Außenwände von Wohn-
gebäuden und deren Garagen und Nebengebäude sind nur verputzte, hell gestri-
chene Mauerflächen oder senkrechte Holzverschalungen (naturfarben oder hell-
braun) zulässig. 

 
2.1.2 Doppelhäuser sind profil- und höhengleich zu errichten und gestalterisch aufein-

ander abzustimmen. Sie sind zeitgleich zu planen und auszuführen. 
 
2.1.3 Ver- und Entsorgungsanlagen stehen in gestalterischer Hinsicht anderen bauli-

chen Anlagen gleich. 
 
2.2 Dachgestaltung: 
 
2.2.1 Dachform und Dachneigung 
  
 bei „I+D“ 35°-42° symmetrisches Satteldach mit mittigem First 
 
 bei „II" 18-25° symmetrisches Satteldach mit mittigem First oder Walm-

dach (Für die Parzellen 1-3 ist eine Dachneigung bis 35° zuläs-
sig) 

 
 Wintergärten, überdachte Veranden und Pergolen können auch flach geneigte 
 oder Flachdächer erhalten. 
 
2.2.2 Die Dächer des Hauptbaukörpers und der Garagen sind mit naturroten Dachzie-

geln, gleichfarbigen Betonziegeln oder ähnlich wirkendem Material zu decken. 

12. Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Altlas-
tenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Altlastenverdacht oder sonstige schädli-
che Bodenverunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wasserwirt-
schaftsamt Ingolstadt zu informieren. 

 
13. Erforderliche Bauwasserhaltungen sind im Zuge von Baumaßnahmen im wasser-

rechtlichen Verfahren mindestens 4 Wochen vor Beginn beim Landratsamt Pfaf-
fenhofen zu beantragen. Bei Einbinden von Baukörpern ins Grundwasser wird 
empfohlen, die Keller wasserdicht auszubilden und die Tankbehälter gegen Auf-
trieb zu sichern. 

 
14. Für unterkellerte Gebäude, die flach auf der grundwasserführenden Kiesschicht 

gegründet werden und somit im Einflussbereich des Grundwassers liegen, wird 
eine wasserundurchlässige Bauweise (WU-Beton, "Weiße Wanne", Beschrän-
kung der Rissbreite) und eine Abdichtung nach DIN 18195-6 "Abdichtungen ge-
gen von außen drückendes Wasser und aufstauendes Sickerwasser, Bemes-
sung und Ausführung" empfohlen. 

 
15. Für höher liegende Bauwerke, deren Bodenplatte ggf. auf einem Bodenersatz-

körper aufliegt (dieser ist bis auf die Kiesschicht zu führen) ist das Verlegen einer 
Ring- und Flächendränage zu empfehlen, durch die höhere Grundwasserspitzen 
gekappt werden. 

 
16. Für die Bereiche Lagerung und Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 

fachkundige Stelle am Landratsamt Pfaffenhofen zu beteiligen. Es dürfen auf 
keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen. Dies ist be-
sonders während der Bauarbeiten zu beachten. 

 
17. Für neu zu erstellende Bauwerke werden Maßnahmen für eine Teilversorgung 

aus regenerativen Energiequellen (z.B. für Sonnenkollektoren, Wärmepumpen, 
Photovoltaik) und energiesparende Bauweise (z.B. Niedrigenergiebauweise, ver-
besserte Dämmung) ausdrücklich empfohlen. 

 
18. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 

Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder der Unteren Naturschutzbehörde 
gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. 

 
19. Aufgrund der Nähe zu landwirtschaftlich genutzten Flächen ist mit Lärm-, Staub-

und Geruchsemissionen zu Nachtzeiten, sowie an Feiertagen und am Wochen-
ende zu rechnen. Diese sind zu dulden. 

20. Grünordnung: 
 
20.1 Oberboden 
 Bei allen Baumaßnahmen soll der vorhandene Oberboden fachgerecht gesi-

chert, gelagert und so geschützt werden, dass er jederzeit wieder verwendbar 
ist. Oberbodenlager sollen oberflächig mit einer Deckansaat versehen werden.  

 
20.2 Pflanzlisten 
 
20.2.1 Für die Einzelbäume im Bereich der privaten Grundstücke sind standortgerechte 

Baumarten 2. Ordnung zulässig. Empfohlen werden folgende Arten: 
 Acer campestre    (Feldahorn) 

Carpinus betulus   (Hainbuche) 
Malus    (Apfel) in Arten und Sorten  
Prunus    (Kirsche und Pflaume) in Arten und Sorten  
Sorbus     (Vogelbeere) in Arten und Sorten  
Obstbäume   Apfel ‚Almene’ 
      Apfel ‚Roter Boskoop’ 
      Birne ‚Köstliche von Charneu’ 
      Kirsche ‚Burlat’ 

 
20.2.2 Für Sträucher in allen Bereich werden folgende Arten empfohlen: 
 Amelanchier lamarckii  (Kupfer-Felsenbirne)  

Corylus avellana   (Gewöhnliche Hasel)  
Cornus sanguinea  (Roter Hartriegel) 
Cornus mas   (Kornelkirsche) 
Euonymus europaea  (Pfaffenhütchen)   
Ligustrum vulgare  (Gemeiner Liguster)   
Lonicera xylosteum  (Gemeine Heckenkirsche)  
Philadelphus spec.  (Pfeifenstrauch) in Arten und Sorten 
Ribes alpinum   (Alpen-Johannisbeere)  
Rosa spec.   (Wildrosen in Arten)  
Sambucus nigra   (Schwarzer Holunder)  
Salix spec.   (Weiden in Arten)  
Viburnum lantana  (Wolliger Schneeball)  
Viburnum opulus    (Gewöhnlicher Schneeball)  

 
20.2.3 Für die Einzelbäume im Bereich der öffentlichen Grünflächen werden folgende 

Arten empfohlen. 
 Acer campestre   (Feld-Ahorn) 

Acer platanoides    (Spitz-Ahorn) 
Alnus glutinosa   (Schwarz-Erle) 
Alnus incana   (Grau-Erle) 
Betula pendula   (Sand-Birke) 
Carpinus betulus   (Hainbuche) 
Prunus avium   (Wild-Kirsche) 
Quercus robur   (Stiel-Eiche) 
Sorbus aria   (Mehlbeere) 
Sorbus aucuparia  (Eberesche) 

D. VERFAHRENSVERMERKE  
 
 
1. Der Stadtrat der Stadt Geisenfeld hat in der Sitzung vom ........ ......... ...... gemäß  
 § 2 Abs. 1 BauGB die Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Der 
 Änderungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt gemacht.  
 
 
2. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom ................. ... wurden 
 die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
 BauGB i. V. m. § 13 BauGB in der Zeit vom .......... .......... bis .................... 
 beteiligt. 
  
 
3. Der Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung in der Fassung 

vom ........ ............ wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
13 BauGB in der Zeit vom .................... bis .............. ...... im Rathaus Geisenfeld 
öffentlich ausgelegt. 

 
 
4. Die Stadt Geisenfeld hat mit Beschluss des Stadtrates vom ..... ............... den 

Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der 
Fassung vom .................... als Satzung beschlossen. 

 
 Geisenfeld, den .............. .       ........................... .. 
             Christian Staudter 
            (1. Bürgermeister) 
 
 
5. Ausgefertigt 
 
 Geisenfeld, den .............. .       ........................... .. 
             Christian Staudter 
            (1. Bürgermeister) 
 
 
6. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde am ........ ......... ..... gemäß 
 § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan 

mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der 
Gemeinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit rechtswirksam. Auf 
die Rechtsfolgen des § 44 Abs.3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 
214 und 215 BauGB wird hingewiesen. 

 
 
 Geisenfeld, den .............. .       ........................... .. 
             Christian Staudter 
            (1. Bürgermeister) 

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§9 Abs.1 Nr.2 BauGB) 
 
3.1 o  offene Bauweise 
 
3.2   Baugrenze 
 
3.3    E nur Einzelhäuser zulässig 
   (pro Einzelhaus ist 1 Wohneinheit zulässig) 
 

Abweichend hiervon wird bei Einzelhäusern eine Einliegerwohnung als 
2. Wohneinheit zugelassen. Die Wohnfläche der Einliegerwohnung 
darf max. 30% der Gesamtwohnfläche betragen und wird auf max.  
49 m2 begrenzt.  

 
    ED nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
   (pro Einzelhaus sind 2 Wohneinheiten zulässig, 
   pro Doppelhaushälfte ist 1 Wohneinheit zulässig) 

 
   Für die Parzellen 1 bis 3 entfällt die Wohneinheitenbeschränkung.  
 
3.4   Firstrichtung zwingend 
 
4. Verkehrsflächen (§9 Abs.1 Nr.11 BauGB) 
 
4.1   Straßenverkehrsfläche 
 
4.2   Straßenbegrenzungslinie 
 
4.3   Einfahrt 
 
4.4   Bereich ohne Ein- und Ausfahrt 
 
4.5 P  Parkflächen 
 
5. Flächen für Garagen, Stellplätze (§9 Abs.1 Nr.4 BauGB) 
 
    Ga Umgrenzung von Flächen für Garagen, überdeckte Stellplätze 
 
6. Sonstige Planzeichen 
 
6.1   Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
 
6.2     5,5 Maßzahl in Metern (z.B. 5,5 m) 
 
6.3   nicht zu versiegelnde Flächen i.V.m. Ziffer B 3.7 
 
6.4   Lärmschutzelemente, Natursteinmauern i.V.m. Ziffer B 2.6.1 

7. Grünordnung 
 
7.1   öffentliche Grünfläche i.V.m. Ziffer B 3.2.2 
 
7.2   Trenngrün zwischen Hopfenkultur und Bebauung i.V.m. Ziffer B 3.2.5 
 
7.3   Straßenbegleitgrün i.V.m. Zif fer B 3.4.1 
 
7.4   Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
   zur Entwicklung von Natur und Landschaft (Ausgleichsfläche i.V.m. 
   Ziffer B 3.6.2) 
 
7.5   Einzelbaum, zu pflanzen 
 
7.6   Gehölze flächig i.V.m. Ziffer B 3.2.5 
 
7.7   Böschungen  

3.4 Straßenbegleitgrün 
 
3.4.1 Die durch Planzeichen A 7.3 festgesetzten Flächen für Straßenbegleitgrün sind 

mit Bäumen, Gehölzbodendeckern und Ansaaten zu begrünen. 
 
3.4.2 Für die durch Planzeichen A 7.5 festgesetzten Einzelbäume im Bereich der öf-

fentlichen Parkplätze sind standortgerechte Straßenbäume mit Mindestpflanz-
qualität: Hochstamm, 3xv., mB, STU 18/20 zu verwenden. Folgende Arten sind 
zulässig:  

 Acer campestre    (Feld-Ahorn) in Arten und Sorten  
Acer platanoides    (Spitz-Ahorn) in Arten und Sorten  
Carpinus betulus   (Hainbuche) 
Prunus avium ´Plena´  (Vogelkirsche) 

 
3.5 Flächen und Maßnahmen zur Rückhaltung von Niederschlagswasser und 

zur Regelung des Wasserabflusses  
 
3.5.1 In der durch Planzeichen A 7.1 festgesetzten öffentlichen Grünfläche im nördli-

chen und nordöstlichen Teil des Geltungsbereiches sind zwei Versickerbecken 
anzulegen. Die Einlaufrinne aus dem Wohngebiet verläuft im Osten des Gel-
tungsbereiches zum Teil in dem durch Planzeichen A 7.2 festgesetzten Trenn-
grün und zum Teil in der öffentlichen Grünfläche. Die Versickerbecken und Ein-
laufrinnen sind mit Rasenansaat zu begrünen.  

 
3.5.2 Die Versickerbecken und Einlaufrinnen sind naturnah auszubilden. Dabei müs-

sen die technischen Anlagen stets funktionsfähig gehalten werden und der erfor-
derliche Retentionsraum immer verfügbar sein. 

 
3.5.3 Die Eingrünung der Becken erfolgt durch die Pflanzung von Bäumen und Sträu-

chern. Der unmittelbare Böschungsbereich des Versickerungsbeckens ist von 
Bäumen und Sträuchern frei zu halten, um übermäßigen Laubanfall im Becken 
zu vermeiden. Für die Begrünung sind folgende Baum- und Straucharten zuläs-
sig: 

 Hochstamm Mindestpflanzqualität 3xv., mB, STU 16/18 
 Acer campestre   (Feld-Ahorn) 

Alnus glutinosa   (Schwarz-Erle) 
Betula pendula   (Hänge-Birke) 
Carpinus betulus   (Hainbuche) 
Fraxinus excelsior  (Esche)  
Salix in Arten und Sorten (Weide) 

 
 Verpflanzter Strauch Mindestpflanzqualität 3 Tr., Höhe 60-100 
 Amelanchier lamarckii  (Kupfer-Felsenbirne) 

Cornus sanguinea  (Roter Hartriegel) 
Corylus avellana   (Gewöhnliche Hasel)  
Euonymus europaea  (Pfaffenhütchen)   
Lonicera xylosteum  (Gemeine Heckenkirsche)  
Salix aurita   (Öhrchenweide)  
Salix caprea   (Sal-Weide) 
Viburnum opulus    (Gewöhnlicher Schneeball)  

6. AS Anliegerstraße 
 
7.   vorgeschlagener Baumstandort 
 
8.   vorgeschlagener Strauchstandort 
 
9. 379.00 Höhenlinien mit Höhenkoten des vorhandenen Geländes 
 
10. Gestaltungsempfehlungen: 
 

Gestaltungsempfehlungen dienen dazu, den Charakter des Baugebietes zu ver-
stärken und die Vorstellungen der Stadt Geisenfeld in baugestalterischer Hin-
sicht darzulegen. Ziel ist es, ein einheitliches Ortsbild zu schaffen bei einer gro-
ßen Vielfalt möglicher Einzellösungen. 

 Gestaltungsempfehlungen besitzen keine verbindliche Wirkung. 
 
10.1 Glänzendes oder glänzend eloxiertes Material für Fenster, Türen und Tore sind 

möglichst zu vermeiden. Putzflächen sollten weiß gestrichen werden, eine kräfti-
ge Farbgebung sollte auf untergeordnete Bauteile wie Fenster oder Türen be-
schränkt bleiben. 

 
10.2 Glasflächen von Fenstern sollten ggf. durch Sprossen und Streben in stehende 

Rechtecke gegliedert werden. Querformatige, ungegliederte Fensterflächen soll-
ten vermieden werden und Größe und Form der Fenster auf die Proportionen 
und die Gliederung der Fassade abgestimmt sein. 

 
10.3 Dachliegefenster sollten sparsam und in kleinen Formaten eingesetzt werden. 
 Auf die bauliche Gestaltung der Dachflächen sollte besonders geachtet werden, 
 da sie wesentlich zum Erscheinungsbild eines Quartiers beitragen. 

3.2.2 Die durch Planzeichen A 7.1 festgesetzten öffentlichen Grünflächen sind zu be-
pflanzen und durch Ansaat zu begrünen und artentsprechend zu pflegen. Eine 
Auswahl möglicher Bäume und Sträucher ist den Pflanzlisten unter Ziffer C 
20.2.2 und 20.2.3 zu entnehmen. Dabei ist darauf zu achten, dass die geplanten 
Versickerbecken nur durch Rasenansaat zu begrünen sind, um deren Funktions-
fähigkeit zu gewährleisten. Außerhalb der Versickerbecken ist zur Ortsrandein-
grünung nach Osten hin eine loclere Bepflanzung mit Einzelbäumen und 
Strauchgruppen anzulegen. Ein Abstand von 4 m zur angrenzenden landwirt-
schaftlichen Fläche ist dabei einzuhalten. 

 
3.2.3 Bei der Rasenansaat und der Pflanzung von Bäumen und Sträuchern ist stand-

ortgerechtes, ausschließlich autochthones Pflanzmaterial zu verwenden. Nadel-
gehölze (Koniferen) sind nicht zulässig.  

 
3.2.4 Auf den durch Planzeichen A 7.1 festgesetzten öffentlichen Grünflächen im Os-

ten und im Norden des Geltungsbereiches sind pro angefangene 350 m² Fläche 
je ein Baum der Wuchsklasse 2 oder 3 und pro angefangene 150 m² Fläche je 
ein Strauch zu pflanzen, nachfolgende Mindestpflanzqualität ist zu verwenden: 

 Hochstamm 3xv., mB, STU 16/18 
Verpflanzter Strauch, 3 Tr., Höhe 60-100 

 
3.2.5 Das durch Planzeichen A 7.2 festgesetzte Trenngrün ist gem. den Vorgaben der 

Regierung von Oberbayern (AZ 730-7343, 15.12.1993) zur Anlage einer Trenn-
pflanzung zwischen Hopfenkulturen und Bebauung anzulegen. Für die Situierung 
der hier geforderten 10 m breiten sechsreihigen Gehölzpflanzung innerhalb des
25 m breiten Trennstreifens ist der durch Planzeichen A 7.6 abgegrenzte Bereich 
zu wählen. Die verbleibende Fläche ist durch Ansaat zu begrünen. 

 
3.3 Private Grünflächen  
  
3.3.1 Im gesamten Geltungsbereich sind pro privatem Grundstück Bäume der Wuchs-

klasse 2, Mindestpflanzqualität Hochstamm, 3xv., mB, STU 14/16 in folgender 
Anzahl zu pflanzen:  

 Parzelle 4 bis 17 und 21 bis 25 mindestens je 1 Baum,  
 Parzelle 1 bis 3 und 18 bis 20 mind. je 2 Bäume.  
 Geeignete Arten sind der Pflanzliste unter Ziffer C 20.2.1 zu entnehmen. 
 
3.3.2 Es sind pro privatem Grundstück maximal 10% Nadelgehölze (Koniferen) zuläs-

sig. 

3.6 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft (Ausgleichsflächen) 

 
3.6.1 Das Ausgleichserfordernis beträgt 5.005 m². Davon werden 2.400 m² innerhalb 

des Geltungsbereiches auf öffentlichem Grund auf der durch Planzeichen A 7.4 
festgesetzten „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft“ (Ausgleichsfläche A1) umgesetzt. 2.605 m² wer-
den außerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes nach § 1a Abs. 3 
Satz 4 BauGB auf einer Teilf lächen der Flurnummer 219, Gmkg. Ilmendorf (Aus-
gleichsfläche A2) umgesetzt.  

 
3.6.2 Auf Ausgleichsfläche A1 erfolgt die Anlage eines 25 m breiten Grünstreifens 

(Trenngrün zwischen Hopfenkultur und Wohnbebauung) mit einer 10 m breiten, 
mind. 6-reihigen, dichten und gestuften Gehölzpflanzung (s. Vorgaben der Re-
gierung von Oberbayern (AZ 730-7343, 15.12.1993). Die verbleibenden Grünflä-
chen sind mit einer standortgerechten artenreichen Wildkräutermischung anzu-
säen. Dabei ist autochthones Saatgut zu verwenden. 

 
3.6.3 Auf Ausgleichsfläche A2 ist das Entwicklungsziel eine artenreiche Brachfläche 

als struktur- und deckungsreicher Lebensraum für Rebhuhn, Feldlerche, Klein-
säuger sowie Bienen und Hummeln. Entlang der B16 erfolgt die Anlage einer 
4 m breiten Baumstrauchhecke unter Verwendung standortheimischer Arten. Für 
die Baumpflanzungen sind maximal Bäume 2. Ordnung zu verwenden. Die 
verbleibende Fläche wird umgebrochen und mit einer geeigneten Saatgutmi-
schung (z. B. „OLAP“ oder „Lebensraum I“) angesät. In den ersten drei Jahren 
ist gezielt Ackerkratzdistel und Goldrute zu bekämpfen (Mulchen zu Blühbeginn 
oder herauspflegen der Bestände). Eine Mahd oder Mulchung der gesamten 
Fläche erfolgt in den Folgejahren nur, wenn einjährige Ackerunkräuter den Be-
stand durch Überwachsen gefährden. Ab dem 5. bis 6. Standjahr wird die Fläche 
abschnittsweise umgebrochen und neu angesät. Im Grenzbereich zu Ackerflä-
chen, die in Produktion stehen, kann die Brachfläche jährlich im August gemulcht 
oder gemäht werden. 

 Die Flurnummer 219, Gmkg. Ilmendorf hat eine Gesamtfläche von 4.870 m². 
Davon werden 2.605 m² für den vorliegenden Bebauungsplan beansprucht. Die 
verbleibenden 2.265 m² stehen der Stadt Geisenfeld im Rahmen eines Ökokon-
tos für zukünftige Bauvorhaben zur Verfügung.  

 
3.7 Nicht zu versiegelnde Flächen 
  
 Die durch Planzeichen A 6.3 festgesetzten Flächen sind nicht zu versiegeln und 

als befestigte Flächen mit wasserdurchlässigen Belägen (z. B. wassergebunde-
ne Decke, Rasengittersteine, Rasenfugenpflaster …) auszuführen.  

 
 
C. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN  
 
1.   vorhandene Flurstücksgrenzen 
 
2.   geplante Grundstücksgrenzen 
 
3.   aufzuhebende Flurstücksgrenzen 
 
4. 244/29 Flurstücksnummer 
 
5.   1  Parzellennummer 

3.2 Öffentl iche Grünflächen 
 
3.2.1 Die Begrünung der öffentlichen Grünflächen muss unmittelbar nach Inbetrieb-

nahme der Erschließungsstraßen begonnen und spätestens bis zum Ende der 
darauffolgenden Pflanzperiode abgeschlossen sein. 

2.2.3 Dachgauben und Zwerchgiebel sind erst ab einer Dachneigung von 35° zulässig.
Negative Gauben (Dacheinschnitte) sind unzulässig. Das Dach der Gauben und 
Zwerchgiebel muss mindestens 1 m unter dem First des Hauptgebäudes einbin-
den. Die Gesamtbreite der Dachaufbauten (Dachgauben, Zwerchgiebel und 
Zwerchhäuser) darf maximal 1/3 der Dachlänge betragen.  

 
2.2.4 Mehrfarbige Dächer sind unzulässig. 
 
2.2.5 Der Kniestock ist bei „I+D“ auf maximal 0,50 m festgesetzt, bei „II“ ist nur ein 

konstruktiver Kniestock (maximal 0,25 m) zulässig. Als Maß gilt die Oberkante 
Rohdecke bis Unterkante Fußpfette, gemessen an der Außenwand. 

 
2.3 Vor- und Anbauten von Fassaden: 
 

Untergeordnete Gebäudeteile wie Balkone, Erker, Pergolen, Veranden, Winter-
gärten und Dachüberstände dürfen die Baugrenzen bis zu einer Tiefe von 1,50 m 
überschreiten.  

 
2.4 Höhenlage der baulichen Anlagen: 
  
2.4.1 Die Oberkante der Rohdecke des Erdgeschossfußbodens darf im Mittel nicht 

mehr als 0,30 m über dem Fahrbahnrand der Erschließungsstraße liegen, ge-
messen an der zur Erschließungsstraße orientierten Außenwand des Hauptge-
bäudes. 

 
2.4.2 Die traufseitige Wandhöhe der Wohngebäude gemessen am Schnittpunkt Au-

ßenkante aufgehendes Mauerwerk mit der Dachhaut, bezogen auf die Höhenla-
ge der Straßenbegrenzungslinie der Erschließungsstraße, beträgt im Mittel bei 
„I+D“ maximal 4,50 m, bei „II“ maximal 7,00 m. 

 
2.4.3 Lichtschächte sind mindestens 10 cm über Erschließungsstraßenniveau zu er-

richten. 
  
2.5 Geländeveränderungen:  
 

Wohnungen im Kellergeschoss sind unzulässig.  
Das Gelände ist an das Niveau der Erschließungsstraße anzugleichen. Auffül-
lungen sind zu den seitlichen Grundstücksgrenzen mit einem Böschungswinkel 
von mind. 2:1 abzuböschen, der Abstand des Böschungsfußes zur Grenze be-
trägt mind. 1,0 m. Stützmauern sind unzulässig. Die Versickerbecken sind zu
den Seiten mit einem Böschungswinkel von max. 1:3 abzuböschen.   

 
2.6 Zufahrten und Einfriedungen: 

 
2.6.1 Straßenseitig sind nur sockellose Holz- bzw. Metallzäune (kein Metallgeflecht,

Industriezäune, Stabmatten o.ä.) mit senkrechter Lattung/Streben und einer Hö-
he von maximal 1,2 m zulässig, gemessen von Oberkante Straßenbegrenzungs-
linie. An seitlichen und hinteren Grundstücksgrenzen sind zusätzlich zu den stra-
ßenseitig zugelassenen Zäunen auch grüne hinterpflanzte Maschendrahtzäune 
ohne Sockel mit einer Höhe von maximal 1,2 m zulässig. Zur Gadener Straße 
hin sind als Lärmschutzmaßnahme zusätzlich Lärmschutzelemente und Natur-
steinmauern bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Die Lärmschutzelemente und 
Natursteinmauern können an den im Lageplan mit dem Planzeichen A 6.4 ge-
kennzeichneten Stellen auf einer Länge von 3,0 m auf die Höhe von 1,2 m abge-
stuft werden, ausgenommen bei Garagenzufahrten. 

2.6.2 Garagenzufahrten und Stellplätze dürfen nur wasserdurchlässig befestigt werden 
(wassergebundene Decken, auf Fuge verlegte Rasensteine etc.).  

 
2.6.3 Garagenzufahrten bis zu einer Tiefe von 5,0 m sind von Einfriedungen freizuhal-

ten.  
 
2.6.4 Mülltonnenboxen sind in die Einfriedungen gestalterisch zu integrieren oder dicht

abzupflanzen. Im Vorgartenbereich sind freistehende Mülltonnenboxen unzuläs-
sig. 

 
2.7 Immissionsschutz:  
 
2.7.1 An den Gebäuden, welche in der Anlage 2.0 der schalltechnischen Untersu-

chung 4849.1/2013-RK des Büros Andreas Kottermair, Beratender Ingenieur, mit 
roten Pegeleintragungen für das entsprechende Geschoss und die Nachtzeit
versehen sind (Westseite der Gebäude Parzellen 24, 25, 18, 10, 11, 12, 13 und 
1), sind die schutzbedürftigen Räume zur Nachtzeit nach DIN 4109/11.89 
(Schlaf- und Kinderzimmer) so zu orientieren, dass mindestens ein Fenster die-
ser Räume zur Belüftung auf die Fassadenseite weist, bei der keine Überschrei-
tungen der Orientierungswerte gegeben ist. 

 
2.7.2 Wo eine Orientierung nach Ausschöpfung aller planerischen Möglichkeiten nicht 

in jedem Fall (z. B. bei Mehr-Personen-Haushalten) realisierbar ist, sind passive
Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) entsprechend den Anforderun-
gen der DIN 4109/11.89. in Verbindung mit einer kontrollierten Wohnraum-
Lüftungsanlage vorzusehen, deren Wirksamkeit bzw. Dimensionierung im Bau-
genehmigungs- bzw. Baugenehmigungsfreistellungsverfahren nachzuweisen ist.
Werden Schallschutzvorbauten (Wintergärten, verglaste Balkone) vorgesehen, 
so dürfen diese keine Aufenthaltsräume im Sinne der BayBO sein. Dient der 
Schallschutzvorbau jedoch dem Schutz eines Schlafraumes und sind die Grenz-
werte der 16. BImSchV zur Tageszeit nicht überschrit ten, so kann der Schall-
schutzvorbau als Aufenthaltsraum, jedoch nicht als Schlafraum genutzt werden. 

3. GRÜNORDNUNG 
 
3.1 Allgemeines 
 
3.1.1 Im Geltungsbereich sind alle nicht bebauten, nicht für Zufahrten, Wege, Eingän-

ge, o. ä. befestigte oder gestaltete Flächen zu bepflanzen oder durch Ansaaten 
zu begrünen, im Wuchs zu fördern, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. 

 
3.1.2 Die Begrünung und Bepflanzung der privaten und öffentlichen Grünflächen sind 

entsprechend der Festsetzungen durch Planzeichen und Text auszuführen, zu 
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Alle Pflanzungen haben den festgesetzten 
Güteanforderungen zu entsprechen.  

 
3.1.3 Ausgefallene Bäume und Sträucher sind nachzupflanzen. Nachpflanzungen ha-

ben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen.  
 
3.1.4 Die durch Planzeichen festgesetzten Baumpflanzungen können in ihrem Stand-

ort um je 1,50 m in jede Richtung variieren, wenn hierfür planerische Notwendig-
keit besteht. 

 
3.1.5 Baumpflanzungen entlang der Erschließungsstraßen und öffentlichen Stellplätze 

sind entsprechend der Regelwerke -FLL – Empfehlungen für Baumpflanzungen 
Teil 2: "Standortvorbereitungen für Neupflanzungen; Pflanzgruben und Wurzel-
raumerweiterungen, Bauweisen und Substrate -  sowie der ZTV-Vegtra-Mü "Zu-
sätzliche technische Vorschriften für die Herstellung und Anwendung verbesser-
ter Vegetationstragschichten" auszuführen. 

 
3.1.6 Die Standorte für Baum- und Strauchpflanzungen sind, sofern nicht anders durch 

Planzeichen festgesetzt, unter Berücksichtigung der Grenzabstände des Ausfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBGB) Art. 47, 48, 49 und 50 
frei wählbar.  

 
3.1.7 Bei den festgesetzten Baumpflanzungen ist der Boden bis in eine Tiefe von min-

destens 1,00 m zu lockern, Leitungen im Umkreis von 1,00 m zum Baumstandort 
sind mindestens 1,20 m tief in einem Schutzrohr zu führen.  
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PRÄAMBEL 
 
 
Die STADT GEISENFELD, Landkreis Pfaffenhofen, erlässt aufgrund 
 
- der §§ 2 Abs.1, 9 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
- des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
 
- des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 
 
- der Planzeichenverordnung (PlanzV) 
 
in der zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung den 
 
BEBAUUNGSPLAN NR. 79 „SCHLOSSÄCKER II - ZELL - 1. ÄNDERUNG“ als SATZUNG 
 
 
Bestandteile der Satzung: 
 

 Der Bebauungsplan Nr. 79 "Schlossäcker II - Zell - 1. Änderung" in der Fassung vom 
...... ........ ...... . 

 
Mit beigefügt sind: 
 

 die Begründung in der Fassung vom ....... ......... .... , 
 

 der Umweltbericht in der Fassung vom ......... ......... .. , 
 

 die Relevanzprüfung zum speziellen Artenschutz (saP) vom ...... .............. , 
 

 die schalltechnische Untersuchung vom 02.12.2013, 
 

 .der geotechnische Bericht vom 05.12.2012 
 
 
"Diese 1. Änderung ersetzt den Ursprungsbebauungsplan Nr. 79 „Schlossäcker II - Zell". Auf 
die noch gültigen Teile der ursprünglichen Begründung mit Umweltbericht, Relevanzprüfung 
zum speziellen Artenschutz, schalltechnischer Untersuchung und geotechnischem Bericht 
wird verwiesen. 

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN   
 
1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
 WA Allgemeines Wohngebiet (§4 BauNVO) 
 
 Ausnahmen im Sinne des §4 Abs.3 BauNVO sind nicht zulässig. 
 
2. Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs.1 Nr.1 BauGB) 
 
2.1 I+D Zahl der Vollgeschosse 

(das Dachgeschoss darf im Rahmen der sonstigen Festsetzungen ein 
zusätzliche Vollgeschoss i.S. der BayBO sein) 
 

2.2 II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß 
 
2.3 0.35 Grundflächenzahl (GRZ), z.B. 0,35 
 
2.4   0.6     Geschossflächenzahl (GFZ) als Höchstmaß, z.B. 0,6  


